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Betr.: Drohende Demontage der Straßenbeleuchtung in der Siedlung Spreewiesen 

Ich frage das Bezirksamt 

1. Ist dem Bezirksamt bekannt, dass das Unternehmen V altenfall vor hat, in den Straßen 34, 
37 und 38 in der Siedlung Spreewiesen in der Zeit von April bis Oktober 2019 die vorhan
denen Freileitungen abzubauen und durch Erdkabel zu ersetzen und im Zuge dessen die 
Straßenbeleuchtung abzubauen? 

2. Welchen Status haben die Straßen 34, 37 und 38 (Privatstraßen mit oder ohne öffentliche 
Nutzung, öffentliche Straßen)? 

3. Trifft es zu, dass das Land Berlin dort keine Verpflichtung zur Straßenbeleuchtung hat, 
wie V altenfall auf Anwohneranfragen geantwortet hat? 

4. Bedeutet diese Aussage, dass nach dem Abbau der Straßenbeleuchtung künftig keine 
Straßenbeleuchtung mehr vorgesehen ist und, wenn ja, aus welchen Gründen? 

5. Wer hat bisher die Kosten für die Beleuchtung der oben genannten Straßen getragen? 

6. Wie schätzt das Bezirksamt die Benutzbarkeit der unbefestigten Straßen bei Dunkelheit 
ein, wenn diese nicht mehr beleuchtet sind? 

7. Wie steht das Bezirksamt zu der drohenden Nicht-Beleuchtung der dortigen Straßen? 

Hierzu antwortet das Bezirksamt 

Zu 1.: 
Nein, dem Bezirksamt wurde nicht zur Kenntnis gegeben, dass durch die Stromnetz Berlin 
GmbH in den Straßen, 34, 37 und 38 der Siedlung Spreewiesen eine sogenannte Freilei
tungsablösung erfolgen soll. 



Zu 2.u. 3.: 
Die Straßen 34, 37 und 38 sind Privatstraßen, d. h. kein öffentliches Straßen land, für wel
ches die gesetzliche Verpflichtung zur Beleuchtung für das Land Berlin nicht besteht. 

Zu4. 
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Da es bisher zwischen der vorhandenen Freileitung und der Straßenbeleuchtung einen tech
nischen Zusammenhang gab, ist im Zuge des Rückbaus der Freileitung keine Beleuchtungs
anlage mehr vorhanden (siehe zu 2. und 3.) 

Zu 5.: 
Diese Frage kann vom Bezirksamt zurzeit nicht beantwortet werden. Das Straßen- und 
Grünflächenamt hält diesbezüglich Nachfrage bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz. 

Zu 6. und 7.: 
Rechtlich handelt es sich bei den vorgenannten Straßen um Privatgrundstücke. Für die Ver
kehrssicherheit auf diesen sind die privaten Grundstückseigentümer verantwortlich und müs
sen nunmehr für eine Beleuchtung selbst Sorge tragen. Eine Einschätzung zur Benutzbarkeit 
kann durch das Bezirksamt nicht erfolgen. 
Aufgrund der Zuständigkeit von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
für die Verkehrsbeleuchtungsanlagen Berlins kann das Bezirksamt nicht unterstützend tätig 
werden. 

Rainer Hölmer 

Kostenausweisunq auf Basis des aktuellen Rundschreibens der Senatsverwaltung für Finanzen 
II B 52. H 9440·1/2015-4-5 vom 23. 03. 2018 

Erfassung Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung und Umsetzunq von Drucksachen der BVV 

Zur Erstellung dieses/er: Schriftlichen Anfrage Vl\1/0765 haben 

Anzahl Arbeits- Betrag 
stunden in € 

Beamtinnen/Beamte mittleren Dienst 0 o.oo 0,00 € 
bzw vergleichbare/r 

BeschäftiQte/r 
gehobenen Dienst 1 0,33 19,95 € 

höherer Dienst 0 0,00 0,00€ 

notwendigeSachkosten als Folgekosten (z. B. Bestellung Material, Beauftragung Gutachten, .... ) 
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aufgewendet und damit entstanden 
in der Fachabteilung Gesamtkosten in Höhe von: 

19,95 € 

Dazu kommen Kosten beim BzBm, Büro BVV in Höhe von: 

Damit ergeben sich Gesamtkosten von: 147,95 € 

.... -----.. I 28,00€1 
I I ._ _____ .. 

3 

3 


